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Solothurn. Mädchenarbeitöschulen. Dieser wichtige

Zweig der öffentlichen Erziehung erfreut sich hier immer bestimmterer

Aufmerksamkeit und Pflege, wobei iu den neuesten Berichten
namentlich der Nuzen von Frauenkomite zur speziellen Ueberwachung
der Mädchen-Arbeitsschulen hervorgehoben. Gutgeleitete Mädchenschulen

der Art sind in der That eine wahre Zierde deS neuern
Unterrichtswesens — in so fern nämlich dabei den häuslichen Bedürfnissen

der billige Vorrang vor Lurusarbeiten eingeräumt bleibt. ^Ein
Mädchen, das mit zerrissenem Hemd oder löcherichten Strümpfen
Geldtäschchen häkelt, spielt troz der Geschiklichkeit stetS eine üble Figur.

Aargau. Was Bern kaum zu denken wagt, sezt Aargau rüstig
inS Werk. Der Gr. Rath hat alle» Lehrern, deren, sire Jahresbesoldung

unter K0S Fr. steht, bei befriedigenden Leistungen vom Neujahr
1855 ab, eine jährliche Zulage von 5V Fr. bewilligt. Die Gemeinden

sollen überdieß jedem Lehrer dieser Art eine Juchart Pflanzland
und eine Bürgergabe an Holz verabreichen. Das thut ein Kanton,
der mit Lasten aller Art kaum weniger zu kämpfen hat, als Bern.
Und waS ist nun gegenüber dem aargauischen Vorgehen die Anfgabe
des „großen" Kantons? Entweder „nachmachen" oder sich schämen

— ein Drittes gibls nicht.
Zürich. Mit der Verschiebung der Wahl eines neuen Direktors

des Lehrerseminars in Küsnach hat der Erziehungsratb die Bezeichnung

eines Stellvertreters verbunden und mit dieser Stelle betraut
den Hrn. Seminarlehrer Denzler daselbst.

— Die diesjährige Preisaufgabe sür die Schullehrer des

Kantons besteht in der schriftlichen „Darstellung des Anschauungsunterrichtes

nach seiner geschichtlichen Entwiklung und seiner gegenwärtigen

Bedeutung im Organismus der Volksschule.
Schwyz. (Korr.) Obwohl seit einigen Jahren in diesem

Kantone im Gebiete der Erziehung wesentlich gearbeitet wurde, so ist

gegenwärtig doch nicht zu verkennen, daß eS in vielen Gemeinden
mit den Schulen, wenn nicht rükiväris, doch nicht vorwärts will;
während andere, wie z. B. Lachen, Altendorf, Reichenburg, Ort sich

zu einer Höhe emporschwingen, die allen vernünftigen Anforderungen
durchgehends entsprechen. Gehen wir auf die Ursachen ein, die eine

solche Ungleichheit zu Tage fördern, so finden wir dieselben

». In Ermanglung eines allgemeinen den gegenwärtigen Verhält¬
nissen entsprechenden Unterrichtsplanes.

I>. In der Lässigkeit wie an vielen Orten der Schulzwang durch¬

geführt wird ; überhaupt in der Nichtbeachtung und Ausführung
bezüglicher Geseze und Verordnungen und

v. In dem Mangel an Belehrung über die Notwendigkeit und
den Nuzen der Schule und Erziehung für Kirche und Staat
und für persönliches Juteresse eines jeden einzelnen Menschen,
von Seite der Geistlichen.

Wir wollen diese drei Punkte näher betrachten indem wir die

Frage beantworten, warum durch selbe Ungleichheit und Schwäche


	Solothurn

